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Vollzug der Baugesetze
Nr. 2294 / Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 bis 6 Bayer. Bauordnung -BayBO- i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 
2132-1-I)

Baugenehmigung vom 22.08.2023

Vorhaben: Dacherneuerung und Errichtung einer Dachgaube 
und eines Balkones

Grundstück: Gemarkung Siegertsbrunn Fl.Nr. 161/2

Bauort: 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Flurstraße 15a

1. Mit Bescheid des Landratsamtes München vom 22.08.2023, 
Nr. 4.1-0282/23/V wurde die bauaufsichtliche Genehmigung 
für das Vorhaben „Dacherneuerung und Errichtung einer 
Dachgaube und eines Balkones“ auf dem Grundstück der Ge-
markung Siegertsbrunn Fl.Nr. 161/2 in 85635 Höhenkirchen-
Siegertsbrunn, Flurstraße 15a erteilt.

2. Unter Ziffer 2. des Bescheides wurden gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 
2 Baugesetzbuch (BauGB) Befreiungen von den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes erteilt.

3. Die Baugenehmigung enthält Nebenbestimmungen, die un-
ter Ziffer 2 des Bescheides festgesetzt sind.

4. Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird seinen Ein-
wendungen nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung 
des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen (Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 bis 6 Bayer. Bauordnung).

5. Da im vorliegenden Baugenehmigungsverfahren über 20 
Nachbarn (Fl.Nrn. 161/7, 161/1, 159/71, 159/83, Gemarkung 
Siegertsbrunn) beteiligt sind, die dem Bauvorhaben nicht zu-
gestimmt haben, wird die Zustellung des Baugenehmigungs-
bescheides durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt (Art. 
66 Abs. 2 Satz 4 bis 6 Bayer. Bauordnung).

6. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als be-
wirkt.

7. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München erhoben werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Anschrift Bayerisches Verwaltungsgericht München

Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

- Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

- Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtli-
che Genehmigung eines Vorhabens hat keine aufschiebende 
Wirkung. Sofern mit diesem Bescheid auch eine Gestattung 
nach den wasserrechtlichen Vorschriften erteilt wird, gilt dies 
nicht für die wasserrechtliche Genehmigung bzw. Erlaubnis.

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 
S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

8. Der Baugenehmigungsbescheid sowie die genehmigten 
Unterlagen können bei der Gemeinde Höhenkirchen-Sie-

gertsbrunn, Bauamt, oder beim Landratsamt München, Zim-
mer F 1.42, Frankenthaler Str. 5-9, 81539 München, eingese-
hen werden.

Änderungs-Allgemeinverfügung 
Nr. 2295 / Änderungs-Allgemeinverfügung zur Allgemein-
verfügung „Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Landkrei-
ses München über die Festsetzung des Deutschlandti-
ckets als Höchsttarif“

Der Freistaat Bayern hat zusätzlich zum regulären Deutsch-
landticket ein Ermäßigungsticket für Auszubildende, Studieren-
de und Freiwilligendienstleistende für einen Startpreis von 29 
Euro im Monat auf den Weg gebracht, das ab dem 01. Septem-
ber 2023 erhältlich sein soll. Die Richtlinien Bayern zur Umset-
zung des Deutschlandtickets enthalten Vorgaben für das Ermä-
ßigungsticket und definieren dieses als Bestandteil des 
Deutschlandtickets. Auch die Tarifanwendungsvorgabe in § 9 
Abs. 1 Satz 3 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) erfasst das 
Ermäßigungsticket. Diese Vorgaben werden mit der folgenden 
Änderungs-Allgemeinverfügung im Landkreis München umge-
setzt.

Abschnitt 1

Die Allgemeinverfügung „Allgemeine Vorschrift im Sinne von 
Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Land-
kreises München über die Festsetzung des Deutschlandtickets 
als Höchsttarif“ wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden nach dem Wort „Deutschlandti-
ckets“ die Wörter „einschließlich Ermäßigungsticket“ einge-
fügt.

2. Die Präambel wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„Am 18. April 2023 ist vom Freistaat Bayern die Einführung des 
Ermäßigungstickets zum Deutschlandticket für Auszubildende, 
Studierende und Freiwilligendienstleistende beschlossen wor-
den. Beim Ermäßigungsticket handelt es sich um ein für be-
stimmte Bezugsberechtigte vergünstigtes Deutschlandticket. 
Die zusätzliche Ermäßigung wird vom Freistaat Bayern finan-
ziert. Entsprechende Regelungen sind in den Richtlinien Bayern 
2023 enthalten. Die Regelungen der allgemeinen Vorschrift zum 
Deutschlandticket des Landkreises München vom 29.04.2023 
beanspruchen grundsätzlich auch insoweit Gültigkeit. Eine Er-
gänzung dieser allgemeinen Vorschrift ist jedoch dann erforder-
lich, wenn ein Unternehmen im Zuständigkeitsbereich des Auf-
gabenträgers das Ermäßigungsticket verkauft („lokaler 
Vertrieb“) und keine Regelung der entsprechenden gemein-
wirtschaftlichen Verpflichtung und der Ausgleichleistungen im 
Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit die-
sem Unternehmen besteht. Vor diesem Hintergrund bedarf es 
der nachfolgenden Ergänzungen der allgemeinen Vorschrift 
zum Deutschlandticket.“

3. Ziffer 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird hinter dem Wort „teilzunehmen“ das Komma 
durch einen Punkt ersetzt.

bb) Der zweite Halbsatz des bisherigen Satzes 3 wird Satz 4 und 
wie folgt gefasst:

„Entsprechend sind die hierfür erforderlichen Daten bereitzu-
stellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich gel-
tend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche über-
schießenden Einnahmen abzugeben (Anlage 2b).“

cc) Dem neuen Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt:

„Wenn durch die Fahrgeldzuscheidungen aus dem Deutsch-
landticket kein Nachteilsausgleich in Anspruch genommen 
werden muss, ist der den Soll-Einnahmewert des jeweiligen 
Jahres gemäß den Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 
(Anlage 3) übersteigende Betrag abzuführen.“

b) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet 
zudem die Beförderung von Studierenden, Auszubildenden und 
Freiwilligendienstleistenden mit einem gültigen ermäßigten 
Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 4. Die 
Verkehrsunternehmen sind im Hinblick auf die Anerkennung 

des Ermäßigungstickets zudem berechtigt und verpflichtet, bei 
der bundesweiten Einnahmenaufteilung wie folgt vorzugehen: 
Das Ermäßigungsticket ist bei der bundesweiten Einnahmeauf-
teilung mit dem regulären Preis des Deutschlandtickets ohne 
die ergänzende Ermäßigung in Bayern anzusetzen.“

4. Ziffer 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 des ersten Absatzes wird der Punkt durch ein Semi-
kolon ersetzt.

b) Dem ersten Halbsatz wird der neue zweite Halbsatz ange-
fügt: 

„(…) dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket 
zum Deutschlandticket; dieses ist im ersten Schritt der Ermitt-
lung der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das reguläre 
Deutschlandticket zu berücksichtigen. Im zweiten Schritt ist so-
dann eine gesonderte Darstellung der Höhe der zusätzlichen 
Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets nach Maßga-
be der Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistun-
gen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen 
Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutsch-
landticket im Jahr 2023 im Freistaat Bayern vom 06.07.2023 in 
Anlage 1 (Richtlinien Bayern 2023) erforderlich.“

c) Dem Absatz 1 wird der folgende Absatz 2 angefügt: 

„Bezüglich der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 45a 
PBefG ist zur Vermeidung von Verwerfungen im Zusammen-
hang mit der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets eine 
entsprechende Erklärung zum Verfahren der Berechnung der 
Ausgleichsleistungen vom Verkehrsunternehmen gegenüber 
der für den Ausgleich nach § 45a PBefG zuständigen Bezirksre-
gierung erforderlich, solange keine landesgesetzliche Regelung 
zur Ersetzung des § 45a PBefG besteht. Ausgleichsleistungen 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden insoweit 
nicht gewährt.“

d) Dem Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„Für das Ermäßigungsticket, den Umstellungsaufwand und das 
digitale Nachweisverfahren bei dem Ermäßigungsticket für Stu-
dierende gilt Ziffer 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2023.“ 

5. Ziffer 9 wird wie folgt geändert:

Dem Satz 1 wird der folgende Satz 2 angefügt: 

„Die Nachweispflichten in Zusammenhang mit dem Ermäßi-
gungsticket richten sich nach den Vorgaben in Ziffer 5.6 der 
Richtlinien Bayern 2023 (Anlage 1).“

6.  Ziffer 8 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird der folgende Absatz 2 angefügt:

„Der Betreiber des Online-Portals ist als datenschutzrechtlich 
Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erfor-
derlich ist.“

b) Dem neuen Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleis-
tungen für die Mindereinnahmen aus dem Deutschlandticket 
gewährt der Landkreis München Abschlagszahlungen auf die 
Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem Ermä-
ßigungsticket wie folgt: Zum 15. August 2023 kann eine erste 
Prognose der voraussichtlich verkauften Ermäßigungstickets 
bei der Antragsstellung der Abschlagszahlung angegeben wer-
den. Zudem können Abschlagszahlungen jeweils zum 15. des 
auf den Verkauf folgenden Monats über das Portal https://dtby.
intraplan.de/site/login beantragt werden. Hierzu ist dort die An-
zahl der jeweils verkauften Ermäßigungstickets zu melden. Die 
auf Grundlage des Antrags zum 15. August 2023 erfolgten Ab-
schlagszahlungen werden verrechnet. Das Unternehmen kann 
sich zu der Antragsstellung auch eines Dienstleisters bedienen. 
Der Betreiber des Online-Portals ist als datenschutzrechtlich 
Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erfor-
derlich ist.“

7. Ziffer 16 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Verpflichtung nach Ziffer 2 Absatz 1 tritt zum 01. Mai 2023 
in Kraft. Die Verpflichtung nach Ziffer 2 Absatz 2 tritt zum 01. 
September 2023 in Kraft.“ 

8. Ziffer 17 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Satz 1 wird der folgende Satz 2 angefügt: „Die Abwick-
lung des Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleis-

tungen für das Jahr 2023 wird auch nach dem Außerkrafttreten 
gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen Vor-
schrift zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher 
Nachweispflichten durch die Verkehrsunternehmen und Durch-
führung der Schlussabrechnung durch den Landkreis Mün-
chen).“

b) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die allgemeine Vorschrift kann durch Änderungs-Allgemein-
verfügung verlängert, geändert oder aufgehoben werden.“

9. Das Anlagenverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Der Anlage 3 wird folgende Anlage 4 angefügt:

„Anlage 4 (samt Anhang) 

Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten 
Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Freiwil-
ligendienstleistenden (Ermäßigungsticket)“: 

www.landkreis-muenchen.de/themen/mobilitaet/oepnv/
deutschland-ticket

b) Die bisherige Anlage 4 wird zur neuen Anlage 5.

Abschnitt 2

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach der öffentlichen Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt München, Postfach: 20 05 43, 80005 München, Hausan-
schrift: Bayerstraße 30, 80335 München, schriftlich, in elektro-
nischer Form nach § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts erhoben. werden. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben werden.

Bekanntmachung der Kreissparkasse

München Starnberg Ebersberg

Nr. 2296 / Aufgebot eines verlorengegangenen Sparkas-
senbuches

Das von der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg aus-
gestellte Sparkassenbuch

Kontonummer  Kontoinhaber

3414226930  Eva Maria Richter

wurde als verloren gemeldet. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird hiermit aufgefordert, sein Recht unter Vorlage der Ur-
kunde

binnen drei Monaten

(vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet)

bei der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg; Sendlin-
ger-Tor-Platz 1, 80336 München, anzumelden. Falls für das 
Sparkassenbuch innerhalb der dreimonatigen gesetzlichen 
Frist Rechte Dritter nicht angemeldet werden, wird es für kraft-
los erklärt.

Christoph Göbel

Landrat
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